
 
 
 
 
 

 
 

auf Anerkennung als VOF-Berater 
 

Ich beantrage hiermit die Anerkennung als VOF-Berater. 
 

Angaben zur Person 
  
Name:  _____________________________________________________ 

Vorname:  _____________________________________________________ 

Mitgliedsnummer: _____________________________________________________ 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich  
    ja  nein 
- die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrsche □  □ 

- über eine mindestens dreijährige Berufserfahrung verfüge □  □ 

- bzw. mein Arbeitgeber nicht an einer Gesellschaft, deren 
  Zweck die Durchführung von Bauvorhaben ist, beteiligt bin/ist. □  □ 

- die Eintragungsgebühr von 50,00 € bezahle □  □ 
 
Die Verpflichtung zur Zahlung einer einmaligen Aufnahmegebühr von 50,00 € erkenne ich an. Die BayIKaBau ist 
nicht verpflichtet, meinen Antrag zu behandeln, solange die Aufnahmegebühr nicht bezahlt ist. Hierüber erhalte ich 
nach Antragseingang eine Rechnung. 

 
Der Nachweis des Versicherungsschutzes für den Fall der Anerkennung mit folgenden Mindestdeckungssummen: 
- 1,0 Mio. EUR für Personenschäden 
- 0,5 Mio. EUR für Sach- und Vermögensschäden 
    ja  nein 
- liegt bei □  □ 

- wird nachgereicht □  □ 
 

Eine Liste (siehe Anlage) der bisher von mir bearbeiteten VOF-Verfahren liegt bei. 
 
Ich erkläre, dass ich über nachweisbare Erfahrung in der Durchführung von Vergabeverfahren nach VOF verfüge. 
 

Ich verpflichte mich, dass ich mich im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen, die z.B. durch die 
Ingenieurakademie Bayern angeboten werden, regelmäßig in Sachen VOF weiter bilden werde. 
 

Ich erkläre, dass ich meine Beratungsleistung nach bestem Wissen und Gewissen erbringen werde. 
 

Ich verpflichte mich, bei Änderungen von Angaben / Verhältnissen, die in diesem Antrag auf Anerkennung als VOF-
Berater Voraussetzung der Anerkennung waren, sofort der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau Mitteilung zu 
machen. 
Sofern Sie sich im Antrag als Nachweis für das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung auf eine solche Ihres 
Arbeitgebers bezogen haben, werden Sie unter Bezugnahme auf § 4 der Verfahrensordnung zur Anerkennung von 
VOF-Beratern gebeten, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau 
unverzüglich und unaufgefordert einen neuen Nachweis über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung 
vorzulegen. Andernfalls müssen Sie mit einem Widerruf der Anerkennung rechnen. 
 

Mir ist bekannt, dass ich bei Nicht-Einhaltung der hier abgegebenen Erklärungen jederzeit aus der Liste der VOF-
Berater gestrichen werden kann. 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift   
 
 
 

Anlage 

Projektliste 
 

Stand 04/2009 

ANTRAG  


